
Ist ein Verpflichtungsgeschäft zur
Übertragung  von  GmbH-Anteilen
ohne  Notariatsakt  rechtlich
wirksam?
:: Rechtslage

Die Frage ist  dann mit  ja  zu  beantworten,  wenn die  Gesellschaft  selbst  das
Verpflichtungsgeschäft  eingeht.  Grundsätzlich ist  zwar der Erwerb,  sowie die
Pfandnahme eigener Geschäftsanteile durch die Gesellschaft gemäß § 91 GmbHG
verboten,  ja  sogar  wirkungslos,  es  sei  denn,  der  Erwerb  erfolgt  im
Exekutionswege  zur  Hereinbringung  eigener  Forderungen  (z.B.  ausstehende
Stammeinlage).

Die Notariatsaktspflicht besteht nämlich gemäß § 76 Abs. 2 GmbHG nur für die
Übertragung  von  Geschäftsanteilen  oder  für  ein  Verpflichtungsgeschäft  zur
künftigen Abtretung derselben unter Lebenden. Diese Formvorschrift ist jedoch
weder  auf  die  Veräußerung  noch  auf  das  Verpflichtungsgeschäft  durch  die
Ges.m.b.H.  selbst  anwendbar.  Diese  Rechtslage  hatte  für  eine  konkrete
Vertragssituation  laut  OLG  Wien  16.05.2002,  8  Ra  127/02  h  nachstehende
Konsequenz:

:: Konkrete vertragliche Vereinbarung

Dem  Vertriebsleiter  einer  Ges.m.b.H.  wurde  in  seinem  Dienstvertrag  als
Leistungsprämie  die  Übertragung  von  Gesellschaftsanteilen  zugesagt.

:: Urteil des Gerichtes

Der  Umstand,  dass  die  Gesellschaft  nicht  über  eigene  Anteile  verfügte  (der
Geschäftsführer  war  Alleingesellschafter)  und  damit  nicht  in  der  Lage  war,
Anteile  zu  übertragen,  ändert  nichts  daran,  dass  das  Verpflichtungsgeschäft
gültig ist. Wenn nämlich die Veräußerung eines Anteiles durch die Gesellschaft
selbst formfrei ist, gilt gleiches für das Verpflichtungsgeschäft.

Dem Vertriebsleiter steht rechtlich der Anspruch auf Übertragung der Anteile zu.
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Wenn  die  Ges.m.b.H.  aber  faktisch  nicht  in  der  Lage  ist,  die  Anteile  zu
übertragen,  besteht  stattdessen Anspruch auf  das „Interesse“ (in  Form eines
Geldanspruches  als  Schadenersatz).  Die  Ges.m.b.H.  Anteile  verkörpern  einen
Vermögenswert, den der Vertriebsleiter durch Verkauf realisieren könnte.


